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Auf Grund militärischerseitS erlassener Anordnungen erfolgt
Jtft Aushändigung postlagernder Sendungen künftig gegen Vorzei-
Img von Ausweisen, die von den Polizeibchordeu auszustellen sind
I«»d mit der Photographie des Inhabers versehen snn muffen.

Diese Ausweise gelten nicht nur für deu Bereich de« Armeekorps,
lin dem die ausstellende Polizeibehörde ihren Sitz hat, sondern Ny.
gereich aller Armeekorps. In den über bte Ausstellung derartiger
Ausweise demnächst seitens der Militärbehörden ergehenden AuS-
WrungSbestimmungeawerden folgende Anordnungen getroffen.

Bo « der Verordnung betroffene Gegenstände.
KlasseA. Gegenstände aus Kupfer und Messing:

1
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Der Ausweis hat etue Personalbeschreibung des Inhabers

Di/Photographie ist derart zu stempeln, daß der Stempel
halb auf der Photographie, halb auf dem AusweisM befindet.
Unter die Photographie ist die eigenhändige Unterschrift des
Inhabers zu fetzen und diese ist durch die ausstellende Polizei¬
behörde zu LeglauÜigcu.
Fall» der Ausweis auch zur Abholung von sogenannten
Chiffrefeadungen dienen soll, muß er auch die Angabe der
Chiffre evtholtkn. _ . ,r . ,

Indem ich bemerke, daß die Ausstellung der Ausweise durch
die Polizeibehörden am Wohnort der Inhaber zu erfolgen
Jat, ersuche ich ergebenst, die Polizeibehörden entsprechend zu ver-
stäudigcn.

Kerli «, den4. Juli 1915. . ^
Der Minister des Inner « . I . A.: Freund.

4.

An die Grtspotireibehörde « de» Kreises.
Abdruck zur Beachtung. ^ .
Westerburg , den 18. Juli 1915. Der Landrat.
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Meine Anordnung über verstärktes Zubackru von Weizenmehl
»sm 31. Mai d. Js . wird vorläufig bis zum 15. Septemberd. Js.
«ufrecht erhalten.

Wirsbade « . den 30. Juli 1915.
Der Rkgiernngsprästdent . I . V. : Gizicky.

zur Kennt-Den Herren Bürgermeister « de» Kreise»
»iS und Mitteilung an die Bäckermeister in ihren Gemeinden.

Mesterdarg , den 31. Juli 1915. Der Kaudrat.

Bekanntmachung
betreffend Beschlagnahm -. Weldepfficht und Abtiefernng
von fertige « , gebrauchten und ungebrauchte « Gegen¬

stände« an « Kupfer , Messtng und R - innickei.
m Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertrctuog— worunter
V»u<$ verspätete und unvollständige Meldung fällt — sowie MS
i Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschrift, soweit uichl

»ach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find,
»ach8 9 Buchstabeb***) ) de8 Gesetze» über den Belagrrungszustanv
bom4. Junt 1851 oder Artikel4 Ziffer2" ) deS BayerischenG--

- setzks über den Kriegszustand vom 5. November 1912 oder nach
85***) der Bekanntmachung über BorratSerhebung vom 2. Fev-
mar 1915 bestraft wird.

§ 1.
Inkrafttreten der Verordnung . ^ ..

' Die Verordnung tritt am 31. Juli 1915, nachts 12 Uhr. in Kraft.

Geschirre und WirtschoftsgerSte jeder Art für Küchen und
Backstuben, wie beispielsweise Koch- und Einlegekesscl, Marme«
laden, und Speiseeiskeffel, Töpfe, Fruchtkocher, Pfannen,
Backformen, Kasserollen, Kühler. Schüssel». Mörser usw.

2. Waschkessel, Türen an Kachelöfen und Kochmaschinen bezw.
Herden.

3. Badewannen; Warmwasserschiffe, -behälter, -blasen,-schlaugen,
Druckkeffel. Warmwasserbereiter(Boiler) in Kochmaschioen
und Herden; Wasserkasten, eingebaute Kessel aller Art.

Klasse8. Gegenstände aus Retnnickelff):
1. Geschirre und WirtschaftSgeräte jeder Art für Küche und

Backstuben wie beispielsweise Koch- und Einlegekesscl, Marme¬
laden- und Speiseeiskessel, Fruchtkscher, Servterplatten,
Pfannen. Backformen, Kasserollen, Kühler, Schüsseln usw.

2 Einsätze für Kocheinrichtuogen. wie Kessel. Deckelschalen, Juoen-
töpfe nebst Deckeln au Kipptöpfen, Kartoffel-, Fisch- und
Fleischeinsätze usw. nebst Netouickelarmaturen-

8 3.
Von der Berordnnng betroffene Personen nnd Betriebe.

Bon dieser Verordnung werden betroffen:
1. Handlungen, Laden- und JastallattonSgeschäfte, Fabriken und

Privatpersonen, die obengenannte Gegenstände erzeugen oder
verkaufen, oder die solche Gegenstände, die zum Verkauf be¬
stimmt sind, im Besitz oder Gewahrsam haben;

2. Haushaltungen;
3. Hauseigentümer; ,
4. Unternehmungen zur Verpflegung fremder Personen, insbe¬

sondere Gast- und Schaukwirtschaflen. Penfionate. Kaffeehaus-,
Konditorei- und Küchenbetriebe, Kantinen, Speiseaostalteu
aller Art, auch solche aus Schiffen, Bahnen u. dgl.;

5. öffentliche(einschl. kirchliche, stiftische usw.) und private Heil-,
Wege- und Kuranstalten, Klioiken, Hospitäler, Heime, Ka¬
sernen, Erziehuugs- und Strafanstalten, Arbeitshäuseru. dgl.

8 4.
Beschlagnahme.

Die durch8 2 gekennzeichneten Gegenstände aus Kupfer.

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder Distrikte
ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während desselben vom
Milikärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlaffcneS Verbot
Übertritt oder zu solcher Uebertretung auffordert oder anreizt, soll, wenn die
bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit GcfängmS bis
zu einem Jahre bestraft werden. «. . .

**) Wer in einemm Kriegszustand erklärten Orte oder Bezirke eine
bei der Verhängung des Kriegszustandes oder während desselben. von dem
zuständigen obersten Militärbefehlshabcr zur Erhaltung der öffentlichen
Sicherheit erlassene Vorschrift Übertritt oder zur Uebertretung auffordcrt oder
anreizt, wird, wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen, mit
Gefängnis bis zu einem,Jahre bestraft. s

***) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verord¬
nung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wiffeutlich unrich¬
tige oder unvollständige Angaben macht, wird mit GcfängmS dis zu 6 Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt
werden. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund der Verordnung
verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

+) In dieser Verordnung sind unter Reinnickel auch Legierungen mit
einem Nickelgehalt von 90 % und höher verstanden; es sind nur solche Gegen,
stände aus Reinnickel betroffen, die mit dem Stempel -'Remmckel versehen
oder sonst einwandfrei als aus Reinnickel bestehend festgestellt sind.



Messt»-, Reiuuickell' ) auch die verzinnten oder mit einem anderen
Uebeizug(Metall, Lack, Farbe u. kil .) versehene», «erden hiermit
beschlagnahmt.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solche Segeustäude,
dielaur « upfer, Messtag uud Reinpickel hergestellt worben sind, daS
von der KriegSrobstoffabteilun, der Königlichen KriegSministeriumS
ober durch dir Behörde», welche die Beschlagnahmeverordnunge«
erlassen habe», freigegeben worden ist. Bei diese» letztere» bleibt
die Festietz»»- deS Preise« Vorbehalten.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Bornahme von
Veränderungen a» den von ihr betroffenen Gegenständen verboten
iß und rechtSgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. Den
recht- geschästliche» Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Xrrestvollziehung erfolgen.
Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und Verfügungen
rulässsg, die mit Zustimmung der mit der Durchführung beauf.
tragten » ammuualbehörde erfolgen. Erlaubt ist die Entfernung
der Beschläge(stehe§ 9) . Die Befugnis zum einstweiligen ord«
»»»- «mäßigen Gebrauch bleibt vuberührt.

8 5.
Meldepflicht.

Die von der Beschlagnahme Betroffene» haben«ater Benutzung
deS »orgefchriebeoeo Reldevordrucke« eine Bestandsmeldung der
beschlagnahmte», durch § 2 gekennzeichneten Gegenstände an die mit
der Durchführuug der Verordnung beauftragten Behörden innerhalb
der von den letzteren festzusetzende» Frist einzureiche». Nicht zu
melde» sind diejenigen Gegenstände, die bereits nach der Bekannt»
«achu», betreffend Bestandsmeldung und Beschlagnahme für Me»
taste dl. 1/4 14 ft. 9t. « . vom 1. Mai 1915 der Meldepflicht
Unterlage».

8 6.
Ablieferung der beschlagnahmte« Gegenstände.
Wer die Mühe dieser Bestandsmeldung vermeiden will, hat

die beschlagnahmte» Gegenstände, soweit erforderlich, auSzubauen
und ir  de » von der deouftragteu Behörde zu bezeichnenden Ab-
lieferuagSstellen gegen eine Erkenutnisbescheinigung abzuliefern.

Die » rkenotuitbescheinigung wird an de« von den BehSrden-
bezeichneteu Zahlstellen eingelöst.

Diese freiwillige Ablieferung muß biS zum 25. September
1915 erfolge«.

Wer die Gegenstände inuerhalb dieser Frist freiwillig ab¬
liefert, bleibt von der Anmeldepflicht für die abgelieferten Gegen¬
stände befreit. Sämtliche beschlagnahmten in dieser Frist nicht
freiwillig abgelteferteo Gegenstände müssen gemeldet werden.

8 7.
Spätere Einzieh «» - .

Die Bestimmungen über sämtliche durch diese Berordnung be¬
schlagnahmten in der vorgeschrirbenen Frist nicht freiwillig abge»
lieferten Gegenstände werden später erfolgen.

Ausgenommen stad mit dem beschlagnahmte» Metall über¬
zogene(>. B. galvanisch) »,d plattierte Gegenstände aus Eisen oder
eine« ondereu nicht beschlagnahmten Metall.

Bestehe« Zweifel, ob gevifle Gegenstände von der Verord¬
nung betroffen find, so kann eine Befreiung von der Beschlagnahme
bewilligt werden. Ueber die Befreiung entscheidet die mit der Durch¬
führung der Verordnung beauftragte Behörde entgültig.

8 9.
Ueberorahmepreife.

Für die freiwillig «bgelieferten Gegenstände werden die nach-
folgeudeo, einheitlich festgesetzten Uebernahmepreise bezahlt, in denen !
die UeberbringnngSkosteu mit abgegolten find:

Uebernahmepreise für jeder Kilogramm

Für Ge»eostände ouS Kupfer
Mark

Messing
Mark

Nickel
Mark

ohne Beschläge' ) . . . 4.00 3,00 13.00
«it BeschlS-e >) . . . 2.80 2,10 10.50

*) Unter Beschlägen sind Oeken, Ringe, Handhaben, Stiele nnd Griffe
au« Eisen, Holz u. dgl. verstanden.

Die Gegenstände werden mit den Beschlägen gewogen; auf
Grund diese- Gewichtes ergibt sich der Preis nach obiger Tabelle.

Ueberßeigt daS Gewicht der Beschläge schätzungsweisebei
Gcgeustände« a»S Kupfer und Messing 30 °/g. bei solchen auS
Nickel 20 ' /, de» Gesamtgewichtes des Gegenstände«, so wird der
30 bezw. 20 % überschreitende Prozentsatz geschätzt, vom Gewicht
abgesetzt und nicht bezahlt.

ÄlS Entschädigung für etwa erforderliche Ausbauarbeiten wird
für jede» Kilogramm ver auSgebauten Gegenstände 0,50 Mark
vergütet.

Die vorstehenden Preise sind auf Grund der Anhörung von
Sachverständige» als reichliche Preise festgesetzt worden.

8 10.
Aufbewahrung der Gegenstände.

Der von der Beschlagnahme Betroffene ist verpflichtet, die
Gegenstände bis zum Ablauf einer von der beauftragten Behörde

»)

d)

zu bestimmenden Frist bezw. biS zur Einziehung oder bi« „
ibm gestatteten Veränderung oder Verfügung zu verwahre«, 5*Aul
pfleglich zu behandeln. Die BefuguiS zum einstweilige« ord«,, P
mäßigen Gebrauch bleibt unberührt. ^

§ 11.
Durchführuug der Perordnung.

Mit der Durchführung der Verordnung werden die
nalverbände beauftragt; diese erlaffen auch die AuSführ«̂ ,
stimmungen. Die LandcSzentralbehörden bestimmen, wer als |
munalverband im Sinne dieser Verordnung zu gelten hat
Kommunalverbändekönnen den Gemeinden die Ausführung d>
Derordnuog übertragen. Gemeinden, die nach der letzten §5»
zählung mehr als 10000 Einwohner haben, können die lieber,
gung verlangen.

8 12.
Strafbestimmungen.

Wer vorsätzlich die Bestandsmeldung auf dem vorgeschrirb,,
Formular nicht in der gesetzten Frist einreicht oder wissentlich
richtige oder unvollständige Angaben macht oder den erlassene«ft
führungsbestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis dir
6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark beitr.
Auch können Vorräte, die verschwiegen flnd, im Urteil für\
Staate verfallen erklärt werden. Fahrlässige Verletzung der ft
kunftspflicht wird mit Geldstrafe bi« zu dreitausend Mark, im
vermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

Ferner wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bch,
sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafe« j
wirkt sind, wer das Verbot gemäß §§ 4 und 5 dieser Verordn
Übertritt oder zur Uebertretung auffordert oder aufreizt.

Frankfurt (Main), den 31. Juli 1915.
KteUnertr . Voneralkommanbo . 18 . Armeekorp «.
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beteffenb Kestanboerhedung und Kefchlagnahme «
Chemikalien und ihre Kehandlnng.

Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeinen fltm
ui« gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung— war«
auch verspätete oder unvollständige Meldung fällt — sowie
Anreizen zur Uebertretung der erlaffenen Vorschrift, soweit
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere S trafen verwirkt
nach § 9 Buchstabed*) des Gesetzes über ven Belagerungszustand
4. Juni 1851 oder Artikel4 Ziff. 2**) deS Bayerischen Gesetzes übn
Kriegszustand vom 5. November 1912 oder nach 8 5 ***) der
kanntmachung über VorratSerhebuugen vom 2. Februar 1915
straft wird.

8 1.
Inkraftrete « der Verordn »« - .

a) Die Verordnung tritt am 31. Juli 1915, nachts 12
in Kraft und ersetzt die Verordnung vom 30. Juni CH. 1. 1/7.
K. R.

b) Für die im Z 3 Absatze bezetchneten Gegenstände ti
Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit dem Empfang oder
Einlagerung der Waren in Kraft.

c) Beschlagnahmt und meldcpflichtig sind nur die nach
31. Juli 1915 etwa hinzukommende» Vorräte, jedoch nur,
die in Spalte II der UebersichtStafel verzeichaeten Mengen
schritten sind.

ä) Fall» die im 8 4 oufgeführten Miodestmengen am m
Juli 1915, nachts 12 Uhr, nicht erreicht sind, trete» Meldepß
und Beschlagnahme für die gesamten Bestände an dem Tage^ »deri
Kraft, au welchem diese Miodestvorräteüberschritten werden, "räte

s) Verringern sich die Bestände eine? von der verordn ,l! Besti
Betroffenen nachträglich unter die angegebenen Mindestme»!
(stehe8 4 ), so behält die Verordnung trotzdem für diesen I)
Gültigkeit. a)

§ 2. kt in d
Von der Verordn «« » betroffene Gegenstände , «folgen.
Meldepflichttg und beschlagnahmt sind vom JnkraM b)

dieser Verordnung ab bis auf weitere- sämtliche Vorräte brr K!4[a 0t
untenstehenden UebersichtStafel aufgeführte« Klaffen (einerlei, ftnfäm

*)7® er in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder DA
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mt btt Erklärung dcs Belagerungszustandes oder während desselbeii fÜI oh,
Militärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenes ™RHeer. V. .. . .. X ll . L . ..1.. . .. . fT l 1 I * r ✓v . .. » •
Übertritt oder zu solcher̂Uebertretung äufforder't oder' anreizt'.' soll, we°" offen„
bestehenden^ Gesetzêkeme höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis'
zu einem Jahre bestraft werden.

**) Wer in einem in Kriegszustand erklärte» Orte oder Bezirk!;
bei der Verhängung des Kriegszustandes oder während desselben von W Is
ständigen̂oberstcn̂Militärbefehlshaber zur Erhaltung der öffentlichenl
heit erlassene Vorschrift Übertritt oder zur Uebertretung auffordert oder w'
rerzt, wird, wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen, m't'
fängnis bis zu einem Jahre bestraft. . . ~ ^ ntbeö

***) Wer,vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser«
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzlichen Frist erteilt oder w,M «„ ber
unrichtige oder <*<— ■.- — ,unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnisb'i m
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraf̂ |(i[l'® ruicivom.ui luicji uuci um vaciourare ots zu zeynrauienv rocarr veirrai». ,
können Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate ver« , Mg
erklärt werden. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund.• 7 &erla,
Verordnung verpflichtet ist. nicht in der gesetzlichen Frist erteilt oder unE I« e|Re
oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu drEMark oder im Unvermöaenssalle mit Gesänani« kia ,n 6 Monaten WV

ID



die ftojuj
Sfü5rangj
er als |
« öat,
ihrung b»
tztea gsm
>ie Hebet!

geschri^
iffentlich
afTeaen |
izniz dir
ark beßro
teil für >
8 der |
tatf, i«
estraft.
hre best«
Strafe,,«
Verorn»

Korp«.

Lte einer , mehrerer ober sämtlicher Klaffen vorhanden sind ) ,
£ Ausnahme der im § 4 bezeichneten Vorräte.

§ 3.
Uo » der Verfügung betroffene Personen.

GeseUschafteu « sw.
a ) alle gewerblichen Unternehmer , Firme » oder Personen , in

deren Betrieben die im § 3 aufgeführten Gegenstände tv
zeugt , gebraucht oder verarbeitet werden , fowcit stch die
Vorräte tu ihrem Gewahrsam befinden, oder die
solche Gegenstände aus Anlaß ihres WirtschaftsbetricbeS,
ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen für
andere in Gewahrsam haben , oder bei denen sich solche
Gegenstände unter Zollaufficht befinden;

ä ) alle Kommunen , öffentlich -rechtlichen Körverschaften und
Verbände , in deren Betrieben solche Gegenstände erzeugt,
gebraucht oder verarbeitet werden , oder die solche Gegen¬
stände in Gewahrsam haben , soweit die Vorräte sich in
ihrem Gewahrsam oder bei ihnen unter Zollaufficht be¬
finden;

o) Personen , welche zur Wiederveräußeruug oder Verarbei«
tung durch sie oder andere bestimmte Gegenstände der in
8 2 aufgeführten Art in Gewahrsam genommen haben,
auch wenn sie kein HandelSgewerbe betreiben;

ä ) alle Empfänger ( der unter a bis v bezeichneten Art ) solcher
Gegenstände nach Empfang derselben , falls die Gegen¬
stände stch am Meldetag auf dem Versand befinden und
nicht bet einem der unter a bis c aufgeführieu Unter¬
nehmer , Personen usw . in Gewahrsam oder unter Zoll-
aufstcht gehalten werden.

e) auch diejenige » Personen . Gesellschaften usw.
deren Vorräte durch die schriftliche kEinretver-
fögnng beschlagnahmt worden find . Die Einzelver¬
fügungen und die Verordnungen 6b . I, 124/1 . 15 . K . R.
A ., 6b . I . l . |14 . 15 . K . R . A . und Ob . I . 1 ./6 . 15 . K.
!R. A . werden durch diese allgemeine «nd erweiterte

iuen kkm Verordnung ersetzt.
— wo « Bon der Verordnung betroffen sind hiernach insbesondere
sowie ftb Gehend aufgeführte Betriebe und Personen:

^ gewerbliche Betriebe : Chemische Fabriken , Sprengstoff -Fab¬
riken und alle Betriebe , die Chemikalien Herstellen oder
verarbeiten:

Handelsbetriebe : Kaufleute , Lagerhalter , Spediteure , Kom¬
missionäre usw . ;

wirtschaftliche Betriebe : Landwirte usw.
Sind in dem Bezirkter verordnende « Behörde neben der Haupt-

!, Zweigstellen vorhanden (Zweigfabriken , Filialen , ZweigbureouS,
ikigüter u . dgl .) , so ist die Hauptstelle zur Meldung und zur
lichführung der Beschlagnahmebestimmungen auch für die Zweig-
‘ta verpflichtet . Die außerhalb deS genannleu Bezirks ( in wel-

sich die Hauptstelle befindet ) avsäffigeu Zweigstellen gelten als
ständige Betriebe.

§ 4.
Ausnahmen von »er Verordnung.

Ausgenommen von dieser Verordnung sind solche im § 3 ge¬
zeichneten Personen , Gesellschaften osw ., deren Vorräte ( ein-
tiestlich derjenigen in sämtlichen Zweigstellen , die sich im Bezirk

verordnenden Behörde befinde ») am 31 . Juli 1915 , nachtS 12
, geringer find als die in der untenstehenden Ueberstchstafel
alte E ) aufgeführten Mengen . Auch diese Personen sind auf
»dereS Verlangen der zuständigen Behörde zur Meldung ihrer

,'träte oder zu Fehlmeldungen verpflichtet . Für Zugänge gilt
! Bestimmung des § 1 c,

§ 5.
Besondere Bestimmungen.

» &) Die Verwendung der beschlagnahmten Bestände hat uach
i» der untenstehender , Ueberstchtstafel angegebenen Weise zu

»Igen.
d) I. Die Verarbeitung beschlagnahmter Stoffe zu anderen

ite wPfclugnotnten Stoffen ( z. B . Umwandlung von Salpeter in Sal¬
zsäure , Zinkblende in Schwefelsäure , Salpetersäure in Ammon-
Mpeter ) ist den Verbraucher » nach Spalte A der UebersichtS-

ohne weitere ? , sonst jedoch ( auch wenn mittelbare Aufträge
« wtt.il si« ^ ter  Oder Marine , z. B . auf Zwischenerzeugniffe von Spreng-

und Pulver vorliegen ) nur auf Grund von Umwandlungs
MbniSscheinen der KriegS -Rohstoff ' Abteilung deS Preußischen

B -,irk-,z ' uegSmi» isteriumS gestattet.n. Verkauf beschlagnahmter Bestände au andere als die in
Me 6 der UebersichtStafel Genannte « wird durch die Kriegs-
»Itoff.Abtkilung des Preußischen KriegSministeriumS gestattet für

^ ">e«tbehrlich erscheiuende Menge » monatlich auf Antrag,
d Mt v111* Die Lieferung ( Lagerwechsel ) beschlagnahmter Mengen ist

p J in Spalte D der Ueberfichtstafel genannten Ausnahme nur
icstraft,̂ ! t.ir,. runfe  von Versanderlaubnisscheinen der KriegS - Nohstoff -Ab-
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de» Preußischen KriegSministeriumS gestattet . Der Ver-
Erlaubnisschein berechtigt zur Lieferung , ohne daß der Liefernde

Prüfung der ordnungsmäßigen Verwendung bei dem
verpflichtet ist.

Anträge auf UmwandlungS -, Verkaufs - und Bersanderlanb-
niSscheine sind an die KriegSchemikalten Aktiengesellschaft , Berlin
W 66 , Mauerstraße 63/65 , z, richten , der die Vorprüf « » g der An¬
träge obliegt.

„c ) Freigegeben werde » durch die Kriegs -Rohstoff - Abteiluag
die für anderen alS in Spalte A der Ueberfichtstafel genannten
Bedarf unentbehrlich erscheinenden Mengen zum Verbrauch monatlich
auf Antrag . AIS Verbraucher gilt auch der Verkäufer einer Menge,
die kleiner ist als die in Spalte 8 der Ueberfichtstafel verzeichnete,
sofern der Verkäufer monatlich im ganzen an seine Kundschaft nicht
mehr verkauft als die in Spalte l verzeichnete Menge . Die An»
träge auf Freigabe sind an die KriegSchemikalien Aktiengesellschaft,
Berlin W 66 , Mauerstraße 63 [65 , zu richte », der die Vorprüfung
der Anträge obliegt.

Der nicht verbrauchte Teil der freigegebenen Menge verfällt
mit Ablauf deS letzten Gültigkeitstages , auf den der Freigabeschein
lautete , erneut der Beschlagnahme , soweit sie nicht nach Spalte H
der Ueberfichtstafel frei bleiben.

Nach Spalte A und B der untenstehende » Ueberfichtstafel
verarbeitete , aber hierbei nicht verbrauchte ( also noch technisch nutz¬
bare ) Mengen verbleiben unter der Beschlagnahme.

ä ) Für den Handel , auch mit freigegebene » Mengen , find die
vom BundeSrat oder Reichskanzler oder von den verordnenden
Militärbehörden etwa festgesetzten PretSgrenzen maßgebend ; Aus¬
nahmen bedürfen der Zustimmung derjenigen Behörde , welche zur
Bewilligung von Ausnahmen von Höchstpreisen ermächtigt ist.

Jede andere Verwendung und Verfügung ist verboten.
Auch die unter A der UebersichtStafel genannten Verbraucher

unterliegen den Bestimmungen dieses Paragraphen , soweit sie nicht
ausdrücklich ausgenommen sind.

8 6.
Meldrbrstimmnuge » .

Die von dieser Verordnung betroffenen Vorräte sind monat¬
lich zu melden.

Die erste Meldung hat auf einem Meldeschein bis zum 10.
August 1915 zu erfolgen und ist an die Kriegschemikalie«
Aktiengesellschaft . Werli» W 66, Manerstraße 63 |65, zu richte».
(Die Briefe wüsten ordnungsgemäß frankiert fein .)

Die KriegSchemikalien Aktiengesellschaft wird au diejenige»
Firmen , die im Juli Vorräte gemeldet haben , Meldescheine für
die Monate August , September und Oktober versenden . Melde¬
pflichtige , die bis zum 5 . August dieses Jahres keine Meldescheine
erhalte », haben solche am 6 . August von der KriegSchemikalien
Aktiengesellschaft schriftlich einzuforvero . Die verlangten Meldungen
über Vorräte , Abgänge usw . sind deutlich in den auf dem Melde-
scheta befindlichen Spalten anzugeben . I « denjenigen Fällen , in
welchen genaue Ermittelung de » Gewichts durch Verwiegen mit un-
verhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist , können die Ge¬
wichte nach dem Lagerbuch oder nach Belegen aufgegeben werden.
Die Belege müsse « zur Nachprüfung bereitgehalten werde « .

Weitere Mitteilungen darf der Meldeschein nicht enthalte » .
N« r solche Bestandsmeldungen . die auf dem sorge
schriebenrn Meldeschein gemacht werde » , gelten als
ordnungsmäßig abgegeben.

Die späteren Meldnngeu über Vorräte , Abgänge usw . find in
gleicher Weise monatlich pünktlich bis zum 10 . jede » Monat « ,
an die KriegSchemikalien Aktiengesellschaft Kerli « W 66.
Manerstraße 63 |65 , einzureichen , von der die Uebersendung der hier¬
zu erforderlichen Meldescheine an diejenigen Firmen unaufgefordert
erfolgen wird , die im August Vorräte au Chemikalien gemeldet
haben . Andere Firmen haben die Scheine rinznforder « .

Bei vollständigem Abgang der Vorräte durch Verarbei.
tung , Verbrauch , laut Spalte A , B , 0 , D und G der untenstehenden
UebersichtStafel oder Freigabe laut Spalte F ist einmalige Fehl¬
anzeige am nächstfolgendenMeldetermi« einzureichen. Eine weitere
Meldung ist dann so lange nicht erforderlich , als Vorräte nicht
vorhanden sind . Die Beschlagnahme wird jedoch bet Zugang
«euer Vorräte sofort wieder wirksam , so daß alSdann bis
zum 10 jeden Monats wieder eine Bestandsmeldung einzugehen hat,
es sei denn , daß die Zugänge nach § 1 e von der Beschlagnahme
frei sind.

Anfragen , die vorliegende Verordnung betreffen , sind an die
KriegSchemikalien Aktiengesellschaft zu richten.

8 7
Umfang der Meldung.

Außer den Angaben über die Vorratsmengen ist anzngebeu.
wem die fremden Vorräte gehören , die stch im Gewahrsam deS AuS-
kunftspflichtigen (§ § 3 und 4) befinden.

- §8 'Kagerbnch.
Jeder Meldcpflichtige hat ein Lagerbuch eiuzurichten , aus dem

jede Aenderung in - den Vorratsmengen und ihre Verwendung er¬
sichtlich sein muß.

Zur Feststellung , ob die Angaben richtig gemacht find , wer¬
den im Aufträge des KriegSministeriumS Beauftragte der Polizei-
und Militärbehörden die Vorratsräume untersuchen und die Bücher
der zur Auskunft Berpflichteten prüfe » .
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